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Die zu bearbeiteten Flächen befinden sich im Biosphärenreservat Schorfheide – 

Chorin, bzw. im Einzugsgebiets des Nationalparks Unteres Odertal. Bei der Abar-

beitung des Loses sind besonders natur- und artenschutzrechtliche Belange zu 

berücksichtigen. (z.B. die Biosphärenreservats-VO) 

Die Landeswaldflächen des FoB Groß Schönebeck sind PEFC und FSC zertifiziert 

die Standards dieser Zertifizierungen sind zwingend einzuhalten. Mit Angebotsab-

gabe ist eine vom PEFC und FSC anerkannte Zertifizierung (z.B. RAL) vom Bieter 

nachzuweisen. 

Die Sprache auf der Fläche ist Deutsch. Es ist sicherzustellen, dass wärend der 

Abarbeitung der Flächen ständig ein Mitarbeiter anwesend ist der die deutsche 

Sprache beherrscht. 

Eine gute fachliche Praxis ist bei der Ausführung der Arbeiten unbedingt einzuhal-

ten. 

Bei allen Arbeiten auf den Flächen des LFB hat die Sicherheit der Arbeitenden und 

der Waldbesucher höchste Priorität. Die Einhaltung der einschlägigen UVV sind 

daher zwingend. 
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Die Arbeiten sind 6 Wochen nach dem formulierten Abarbeitungsbeginn abzu-

schießen. Eine Einweisung und eine Abnahme auf der Fläche durch den Revier-

leiter ist zwingend erforderlich, der schriftliche Nachweis der Abnahme mit An-

gaben der Flächengröße ist der Rechnung beizulegen. Auf Grund unvorher-

sehbarer Wuchsverhältnisse können Abweichungen beim Flächenumfang auftre-

ten. Abrechnungsgrundlage bleibt der gebotene Preis in €/ha für die im Rahmen 

der Einweisung beauftragten Flächengröße. 

 

Vor Gebotsabgabe wird eine Besichtigung der Flächen empfohlen. 

  

 


